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Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Koblenz;  
Abstimmung zweier Konkretisierungen des bestehenden Einzelhandelskonzepts  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Ihrem Schreiben vom 23.10.2024 haben Sie uns darüber informiert, dass die Struktur-und 
Genehmigungsdirektion Nord, Obere Landesplanungsbehörde, Sie im Rahmen der Behör-
denbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB in ihrer Stellungnahme vom 24.10.2023 daraufhin hinge-
wiesen hat, dass die Standorte für großflächige Einzelhandelsvorhaben mittels einer mit der 
Planungsgemeinschaft abgestimmten und beschlossenen Teilfortschreibung des bestehen-
den Einzelhandelskonzepts (EHK) als zentrale Versorgungsbereiche (ZBV) auszuweisen 
sind.  
 
Ansonsten stelle eine fehlende Ausweisung als ZVB eine Abweichung von den Zielen Z 58 
und Z 61 des LEP IV dar. 
 
In der v.g. Stellungnahme der Oberen Landesplanungsbehörde erfolgte des Weiteren der 
Hinweis, dass für die beiden bereits realisierten Nahversorgungszentren im Stadtteil Nieder-
berg (REWE: XL Hundertmark) und im Stadtteil Metternich (EDEKA Goerzen), bislang kein 
konkreter ZVB ausgewiesen wurde.  
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Für die Ausweisung als ZVB ist die Abstimmung mit der Regionalplanung nachzuholen und 
ein entsprechender Ergänzungsbeschluss zum EHK durch den Stadtrat zu fassen. Nach er-
folgter Abstimmung sind die dann beschlossenen ZVB in die Gesamtkarte des Flächennut-
zungsplans aufzunehmen. 
 
Für die erforderliche Abstimmung mit der Regionalplanung hatten Sie uns mit Schreiben vom 
23.10.2024 Unterlagen in Form einer „Konkretisierung des bestehenden Einzelhandelskon-
zepts (2016), Ausweisung Zentraler Versorgungsbereiche in den Stadtteilen Niederberg und 
Metternich (Stand: 14.10.2024)“ mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt. 
 
Zu der vorgelegten Konkretisierung des bestehenden Einzelhandelskonzepts (2016) 
der Stadt Koblenz hat der Regionalvorstand folgende Stellungnahme beschlossen: 
 
Das bestehende Einzelhandelskonzept (EHK) der Stadt Koblenz wurde zuletzt im Jahr 2016 
fortgeschrieben. Als Instrument zur Steuerung der Entwicklung des Einzelhandels im Stadt-
gebiet verortet es zentrale Versorgungsbereiche (ZVB) und deren Ergänzungsstandorte, 
identifiziert gleichzeitig aber auch unterversorgte Gebiete und macht Entwicklungsvorschläge, 
um diesen Defiziten entgegenzuwirken und die Sicherung sowie den Ausbau der wohnort-
nahen Grundversorgung zu gewährleisten.  
 
Dazu wurden in den unterversorgten Gebieten verschiedene Standorte auf ihre Eignung für 
die Ansiedlung von Einzelhandel untersucht. An einigen dieser im EHK diskutierten Standort-
alternativen haben sich in den letzten Jahren Projekte für die Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel konkretisiert, die teilweise bereits umgesetzt werden konnten. So auch an den 
beiden v.g. Standorten in den Stadtteilen Niederberg und Metternich.  
 
Die notwendigen baurechtlichen Genehmigungsgrundlagen wurden durch die Aufstellung von 
Bebauungsplänen und die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen. Kon-
kretisierungen des EHK, mit dem Ziel beide Bereiche als ZVB auszuweisen, wie sie u. a. in 
den Stadtteilen Wallersheim, Goldgrube und Rübenach vorgenommen wurden, erfolgten bis-
lang jedoch nicht. 
 
Im Kapitel 3.1.2 Landesentwicklungsprogram IV (LEP IV) werden Ziele und Grundsätze 
für die „Öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen (großflächiger Einzelhandel)“ festge-
legt. 
 
Nach Ziel Z 58 LEP IV (städtebauliches Integrationsgebot) ist die Ansiedlung und Erweite-
rung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten nur in 
städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt in Innenstädten und Stadt- sowie Stadtteilzen-
tren, zulässig. Die städtebaulich integrierten Bereiche (zentrale Versorgungsbereiche im 
Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der Regionalpla-
nung verbindlich festzulegen und zu begründen.  
 
In der vorgelegten Konkretisierung des Einzelhandelskonzepts werden nunmehr folgende 
zentrale Versorgungsbereiche (ZVB) in der Stadt Koblenz dargestellt: 
 

 ZVB „Nahversorgungszentrum Niederberg“ (vgl. Seite 9, Graphik 08) 

 ZVB „Nahversorgungszentrum Metternich“ (vgl. Seite 11, Abb. 11). 
 
Gegen die Abgrenzung der oben beiden genannten zentralen Versorgungsbereiche 
bestehen, da diese u.a. bereits im Rahmen der Bauleitplanverfahren für die Ansiedlung 
der bestehenden Einzelhandelsbetriebe als städtebaulich Integriert angesehen wurden, 
keine Bedenken. 
 
Wir gehen dabei davon aus, dass die im EHK 2016 dargestellten Analyseflächen (Alternativ-
standorte) „Standort: Kasernengelände Fritsch“ sowie der „Standort: Immendorfer Straße“ für 
die Stadteile Niederberg/Arenberg entfallen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Andreas Eul 
- Ltd. Planer - 
 

 

 


